
Öffentliche Bekanntmachung des Auf-
stellungsbeschlusses sowie der förm-
lichen Beteiligung für das Änderungs- 
verfahren 67 BO Wilhelm-Leithe-Weg 
Nord zum Gemeinsamen Flächennut-
zungsplan (GFNP) der Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der 
Stadt Bochum. 
 
Die zuständigen Gremien der Städte der Planungs-
gemeinschaft haben zwischen dem 02.09. und dem 
18.12.2025 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
die Aufstellung der Änderung 67 BO Wilhelm-Leithe-
Weg Nord zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
(GFNP) und die Einleitung des entsprechenden Plan-
verfahrens beschlossen. 
 
Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Bochum am 
07.05.2026 beschlossen:  
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche Stel-
lungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

2. auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf 
überarbeiteten Planentwurfs die Veröffentlichung und 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4  
Abs. 2 BauGB für das Änderungsverfahren 67 BO 
Wilhelm-Leithe-Weg Nord zum GFNP durchzuführen. 

Der ca. 2,9 ha große GFNP-Änderungsbereich liegt im 
Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid, Bereich Westenfeld, 
südlich des Bahnhofs Wattenscheid und wird nahezu voll-
ständig ackerbaulich genutzt. Westlich wird der Änderungs-
bereich durch einen baum- und strauchbestandenen Ge-
ländeversprung begrenzt, östlich durch die bestehende Be-
bauung entlang der Ridderstraße. Südlich grenzt der Än-
derungsbereich an den alleegesäumten Wilhelm-Leithe-
Weg. Nordöstlich wird der Änderungsbereich durch ein klei-
nes Wäldchen begrenzt, während er nordwestlich unmittel-
bar an eine weitere ackerbaulich genutzte Fläche angrenzt. 
 
Ziel ist es, im Bereich des Bahnhofs Wattenscheid ein 
Quartier zu schaffen, das Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
in integrierter Lage vereint. Im Sinne dieser funktionalen 
Mischung ist hier gem. Rahmenplanung eine Wohnnut-
zung vorgesehen, die mit der 67. GFNP-Änderung er-
möglicht werden soll. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die Öffentlichkeit kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 
 
Im Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens ist gemäß  
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchge-
führt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umwelt-
bezogene Informationen in Form des Umweltberichtes, 
von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen 
verfügbar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu 
folgenden Themen enthalten und werden veröffentlicht: 
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-   Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 
Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ 
FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder 
Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative 
Auswirkungen 

 
-   Artenschutzprüfung Stufe I (Vorprüfung) und Stufe II 

(Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände) zum Be-
bauungsplan Nr. 1008 – Wilhelm-Leithe-Weg Nord in 
Bochum –, Gutachterliche Einschätzung zur Betroffen-
heit der Belange des Artenschutzes gem. § 44 
BNatSchG, Überprüfung des Vorkommens planungsre-
levanter Tierarten, Konfliktanalyse, Empfehlungen für 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
und zum Schutz planungsrelevanter Tierarten, Uwedo - 
Umweltplanung Dortmund, Dortmund, 01.04.2026 

 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung mit Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungsge-
meinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen werden in der Zeit vom 07.07. 
bis 07.08.2026 (einschließlich) im Internet veröffentlicht. 
 
Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt 
der Bekanntmachung können auf den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr https://staedteregion.ruhr/gfnp/aende-
rungsverfahren eingesehen werden und sind darüber 
hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die 
Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung 
gestellt. Sie können in der Stadt Oberhausen an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 – Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 
009 und auf dem Flur vor Zimmer A 009 während der 
nachstehend genannten Dienstzeiten: 
 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unter-
lagen zur Einsichtnahme in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekannt-
machungen und den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr (https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfah-
ren) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Ge-
meinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 
886-1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Björn Jung – Sachbearbeitung Flächennutzungsplanung 
Telefon: 0208 825-3276 
E-Mail: bjoern.jung@oberhausen.de 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Veröffentlichungsfrist bis zum 07.08.2026 (ein-
schließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber 
auch schriftlich oder zur Niederschrift  
 
-   bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und -ent- 

wicklung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennut-
zungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de, 

-   bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 – Stadtpla-
nung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, 46145 Oberhausen, 

-   oder bei einer der anderen Planungsstädte abgege-
ben werden. 

 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch 
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in 
das Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 – 
Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahn-
hofstraße 66, 46145 Oberhausen, während der Dienst-
stunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von 
Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personen-
bezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemein-
schaft der Städteregion Ruhr verarbeitet. Weitere Hin-
weise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhal-
ten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr unter: 
 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfah-
ren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die 
sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 01.06.2026 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der frühzei-
tigen Beteiligung für das Änderungsver-
fahren 69 BO Sodinger Straße/Hiltroper 
Volkspark zum Gemeinsamen Flächen-
nutzungsplan der Planungsgemeinschaft 
Städteregion Ruhr der Städte Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr und Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der 
Stadt Bochum. 
  
Der ca. 7,3 ha große GFNP-Änderungsbereich liegt im 
Stadtbezirk Bochum-Nord in den Stadtteilen Hiltrop und 
Gerthe. Er erstreckt sich bogenförmig über eine Länge 
von knapp einem Kilometer von der Stadtgrenze zu 
Herne im Norden bis zur Frauenlobstraße im Süden. 

Der nördliche Teil zwischen der Stadtgrenze zu Herne 
und der Sportanlage Am Hillerberg wird landwirtschaftlich 
genutzt, überwiegend ackerbaulich, nur östlich der Sport-
anlage als Weide. Südlich der Sportanlage setzt sich der 
Änderungsbereich als schmaler Streifen fort, der parkar-
tig mit Bäumen bestanden ist. Die Wildnis für Kinder der 
ökologischen Station ist in diesen Bereich eingebettet. 
Weiter südlich grenzt straßenbegleitende Bebauung mit 
Ein- und Zweifamilienhäusern an, an die sich wiederum 
der ehemalige Kirmesplatz am Castroper Hellweg 
anschließt, der derzeit als Parkplatz genutzt wird. 
 
Ziel der GFNP-Änderung ist es, im Norden und Süden 
des Änderungsbereiches die Errichtung von Wohnge-
bäuden vorzubereiten. Darüber hinaus soll die derzeit im 
GFNP dargestellte Fläche für örtliche Hauptverkehrs-
züge nach Aufgabe der Pläne zum Bau der Westum-
gehung „Gerthe-West“ zurückgenommen werden. Statt-
dessen soll eine Darstellung als Grünfläche erfolgen.

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann 
sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussicht-
liche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig 
besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Die Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungs-
plans hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im 
Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 2  
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt 
und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans, 
Begründung mit Umweltbericht) werden in der Zeit vom 
07.07. bis 07.08.2026 (einschließlich) im Internet ver-
öffentlicht. 

 

Alle Planunterlagen können auf den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr https://staedteregion.ruhr/gfnp/aende-
rungsverfahrenl eingesehen werden und sind darüber 
hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die 
Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung 
gestellt. Sie können in der Stadt Oberhausen an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 – Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 
009 und auf dem Flur vor Zimmer A 009 während der 
nachstehend genannten Dienstzeiten: 
 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
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Die Termine und Orte für die öffentlichen Auslegungen in 
den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind 
den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten 
der Städteregion Ruhr (https://staedteregion.ruhr/gfnp/ 
aenderungsverfahren) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in 
Essen (Tel.: 0201 886-1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Björn Jung – Sachbearbeitung Flächennutzungsplanung 
Telefon: 0208 825-3276 
E-Mail: bjoern.jung@oberhausen.de 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Veröffentlichungsfrist bis zum 07.08.2026 (ein-
schließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber 
auch schriftlich oder zur Niederschrift  
 
-   bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und -ent- 

wicklung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennut-
zungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de, 

-   bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 – Stadtpla-
nung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, 46145 Oberhausen, 

-   oder bei einer der anderen Planungsstädte abgege-
ben werden. 

 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr verarbeitet. Wei-
tere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr unter: 
 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren 
 
Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung des Vor-
entwurfs der GFNP-Änderung führen, d. h. Planent-
wurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung 
sind möglich und vorgesehen. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 28.05.2026 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der frühzei-
tigen Beteiligung für das Änderungsver-
fahren 68 E Norbertstraße/Beckmanns-
busch (ehem. Polizeischule) zum Gemein-
samen Flächennutzungsplan der Pla-
nungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
der Städte Bochum, Essen, Gelsenkir-
chen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der 
Stadt Essen. 
  
Der 9,6 ha große Änderungsbereich liegt im Süden des 
Essener Stadtgebietes im Stadtbezirk IX, Stadtteil 
Bredeney. Er wird durch die Bundesautobahn BAB 52 im 
Norden, das öffentliche Waldgebiet Beckmannsbusch im 
Süden, die Straße Beckmannsbusch im Osten und eine 
Brachfläche sowie unterschiedliche gewerbliche Nut-
zungen im Westen begrenzt. Die Fläche umfasst maß-
geblich das Gelände der ehemaligen Polizeischule, das 
seit 2020 brach liegt. 
 
Geplant ist die Entwicklung eines neuen zentralen Stadt-
quartiers in Essen-Bredeney und die Integration des bis-
lang insulär genutzten Standorts in das Stadtgefüge. 
Entstehen soll ein urbanes, klimaresilientes und nach-
haltiges Quartier mit einer großen Nutzungsvielfalt aus 
Wohnen, Gewerbe und kulturellen, sozialen und ande-
ren öffentlichen Einrichtungen. 
 
Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann 
sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussicht-
liche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig be-
steht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Die Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungs-
plans hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im 
Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 2  
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt 
und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans, 
Begründung mit Umweltbericht) werden in der Zeit vom 
07.07. bis 07.08.2026 (einschließlich) im Internet ver-
öffentlicht. 
 
Alle Planunterlagen können auf den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr https://staedteregion.ruhr/gfnp/aende-
rungsverfahren eingesehen werden und sind darüber 
hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die 
Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung 
gestellt. Sie können in der Stadt Oberhausen an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 – Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 
009 und auf dem Flur vor Zimmer A 009 während der 
nachstehend genannten Dienstzeiten: 
 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

 
Die Termine und Orte für die öffentlichen Auslegungen in 
den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind 
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den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten 
der Städteregion Ruhr (https://staedteregion.ruhr/gfnp/ 
aenderungsverfahren) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in 
Essen (Tel.: 0201 886-1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Björn Jung – Sachbearbeitung Flächennutzungsplanung 
Telefon: 0208 825-3276 
E-Mail: bjoern.jung@oberhausen.de 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Veröffentlichungsfrist bis zum 07.08.2026 (ein-
schließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber 
auch schriftlich oder zur Niederschrift  
 
-   bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und -ent- 

wicklung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennut-
zungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de, 

-   bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 – Stadtpla-
nung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, 46145 Oberhausen, 

-   oder bei einer der anderen Planungsstädte abgege-
ben werden. 

 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme 
abgeben, werden in den Drucksachen für die öffent-
lichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der 
Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt 
grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der 
Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 

Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der 
Städteregion Ruhr unter: 
 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren 
 
Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung können zu einer Überarbeitung des Vorent-
wurfs der GFNP-Änderung führen, d. h. Planentwurfs-
änderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind 
möglich und vorgesehen. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 28.05.2026  
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Geneh-
migung des Änderungsverfahrens 52 
GE/BO nördlich Watermanns Weg zum 
Gemeinsamen Flächennutzungsplan der 
Planungsgemeinschaft Städteregion 
Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in den 
Städten Gelsenkirchen und Bochum. 
 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 26.05. bis 07.10.2025 die Än-
derung 52 GE/BO nördlich Watermanns Weg zum Ge-
meinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) beschlossen. 
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Der Änderungsbereich 52 GE/BO erstreckt sich auf 
Flächen beiderseits der Stadtgrenze zwischen Bochum 
– Stadtteil Wattenscheid – und Gelsenkirchen – Stadtteil 
Ückendorf – und umfasst ca. 16,5 ha. Der Änderungs-
bereich wird im Wesentlichen begrenzt durch die Straße 
Watermanns Weg im Süden und den Wattenscheider 
Bach im Norden. Im Osten verläuft der Änderungs-
bereich auf der Trasse des Radschnellwegs Ruhr 1  
(RS 1) bis zur Parkstraße, im Westen verläuft er auf der 
Trasse des RS 1 auf einer Länge von ca. 75 m über die 
Ückendorfer Straße hinweg. 
 
Wesentliches Ziel der Planung ist die Entwicklung eines 
neuen, urbanen Stadtquartiers im Bereich des ehemali-
gen Güterbahnhofs Gelsenkirchen-Wattenscheid. Durch 
die städtebauliche Entwicklung sollen u. a. attraktive 
Wohnbaupotenziale erschlossen und Ansiedlungsflä-
chen für Klein- und Kleinstgewerbe geschaffen werden, 
die durch ihre Lage am RS 1 eine einzigartige Adresse 
erhalten. Die Siedlungsentwicklung soll unter Berück-
sichtigung einer integrierten Freiraumentwicklung erfol-
gen. Der RS 1, der im Norden des Änderungsbereichs 
verläuft, soll die Funktion eines Grünkorridors mit quar-
tiersnahen Frei- und Retentionsflächen übernehmen. 
 
Die oberste Landesbehörde hat die o. g. Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans (GFNP) gem.  
§ 203 (4) BauGB in der derzeit geltenden Fassung mit 
Datum vom 15. April 2026 unter dem Az. 
52.12.04.000001.52 GE/BO genehmigt. 
 
Alle Planunterlagen können nach Wirksamkeit der 
Änderung auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/planwerk eingesehen 
werden und sind darüber hinaus über das zentrale 
Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung. 
nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der 
Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten 
der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt. 

Die Änderung zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die 
Städte der Planungsgemeinschaft wirksam. 
 
Hinweise: 
 
I.  Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hin-

gewiesen: 
 
   Unbeachtlich werden 
 
   1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

 
   2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Gemein-
samen Flächennutzungsplans und 

 
   3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs, 
 
   wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekannt-

machung der Änderung des Gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fas-
sung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung gegen die Änderung des Gemeinsamen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
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   a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
   b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
   c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse 

zur Änderung des Gemeinsamen Flächennut-
zungsplans vorher beanstandet oder 

 
   d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 28.05.2026 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der 10. Berichtigung 
des Gemeinsamen Flächennutzungs-
plans der Planungsgemeinschaft Städte-
region Ruhr der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der 
Ruhr und Oberhausen auf dem Gebiet der 
Stadt Bochum 
 
Der Gemeinsame Flächennutzungsplan der Planungs-
gemeinschaft Städteregion Ruhr (GFNP) wird auf der 
Grundlage des § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung im 
Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des fol-
genden Bebauungsplans angepasst: 

Bebauungsplan Nr. 1038 Industriestraße/Frenkingstra-
ße der Stadt Bochum 
 
Der Rat der Stadt Bochum hat den Bebauungsplan in 
seiner Sitzung am 09.10.2025 als Satzung beschlossen. 
Er ist mit der Bekanntmachung am 27.10.2025 in Kraft 
getreten. Der GFNP wird für den Teil des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans von der Darstellung Son-
derbaufläche, Sondergebiet großflächiger Einzelhandel 
in die Darstellung Gewerbliche Baufläche berichtigt.  
 
Berichtigungen stellen einen redaktionellen Vorgang dar, 
auf den die Vorschriften über die Aufstellung von Bau-
leitplänen keine Anwendung finden. Die Durchführung 
der Berichtigung wird hiermit bekannt gemacht. Die Be-
richtigung wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen 
durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam. 
 
Die Berichtigung und der berichtigte Gemeinsame 
Flächennutzungsplan können nach Wirksamkeit auf der 
Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 https://staedte-
region.ruhr/gfnp/planwerk eingesehen werden und sind 
darüber hinaus über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de 
zugänglich. Die Berichtigung wird zudem in der Stadt 
Bochum während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt. 
 
Oberhausen, 28.05.2026 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung über den Beschluss 
und das Inkrafttreten einer Satzung zur 
teilweisen Aufhebung des Bebauungs-
plans Nr. 306 (inkl. 1. Änderung) - Weseler 
Straße/Försterstraße - im Bereich zwi-
schen Franz-Schröer-Weg und Weseler 
Straße vom 22.05.2026 
 
I.   Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses ge-

mäß § 10 Abs. 3 BauGB 
 
     Der Rat der Stadt hat gemäß § 10 Abs. 1 in Verbin-

dung mit § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), 
und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW., S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), in seiner Sitzung am 
18.05.2026 folgende Satzung beschlossen: 

 
     Satzung 
     zur teilweisen Aufhebung des Bebauungsplans 

Nr. 306 (inkl. 1. Änderung) - Weseler Straße/ 
Försterstraße - im Bereich zwischen Franz-
Schröer-Weg und Weseler Straße vom 22.05.2026 

 
§ 1 Gegenstand der Satzung 

 
     Der am 15.07.1992 in Kraft getretene Bebauungs-

plan Nr. 306 - Weseler Straße/Försterstraße - wird 
inklusive seiner 1. Änderung (in Kraft seit dem 
15.07.1998) im Bereich zwischen Franz-Schröer-
Weg und Weseler Straße teilweise aufgehoben. 

 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
     Das Teilaufhebungsgebiet des Bebauungsplans  

Nr. 306 (inkl. 1. Änderung) - Weseler Straße/Förster-
straße - zwischen Franz-Schröer-Weg und Weseler 
Straße liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur 28, 
und umfasst die Flurstücke Nr. 279, 430, 607 - 609, 
611, 633, 654 (teilweise) und 692 - 697. 

 
     Die genaue Abgrenzung des Teilaufhebungsgebiets 

ergibt sich auch aus der als Anlage beigefügten 
Übersichtskarte. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
     Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekannt-

machung ihres Beschlusses in Kraft. 
 
     In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die der teil-

weisen Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 306 
(inkl. 1. Änderung) beigefügte Begründung (inkl. 
Umweltbericht) in der Fassung vom 25.11.2025 als 
Entscheidungsbegründung beschlossen. 

 
     Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetz-

buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348). 

 
     Die Aufhebungssatzung und der teilweise aufgeho-

bene Bebauungsplan Nr. 306 (inkl. 1. Änderung)  
- Weseler Straße/Försterstraße - zwischen Franz-
Schröer-Weg und Weseler Straße liegen mit Be-
gründung (einschließlich Umweltbericht) und zusam-
menfassender Erklärung vom Tage der Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung an im Bereich 5-1  
- Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade, 
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Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 001, 
während der nachstehend genannten Dienstzeiten 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 
     Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung: 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Über den Inhalt der Aufhebungssatzung und des teil-

weise aufgehobenen Bebauungsplans wird auf Ver-
langen Auskunft erteilt. 

 
     Kontaktdaten: 
     Fachbereich 5-1-40 
     - Servicestelle Bauleitpläne - 
     Bahnhofstraße 66 
     46145 Oberhausen 
     E-Mail: servicestelle-bauleitplaene@oberhausen.de 
     Tel.: 0208 825-2799 oder -2174 
 
     Die in Kraft getretene Aufhebungssatzung und der teil-

weise aufgehobene Bebauungsplan Nr. 306 (inkl. 1. Än-
derung) sind mit der Begründung (inkl. Umweltbericht) 
und der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10a 
Abs. 2 BauGB auch auf der städtischen Internetseite 
unter https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/rechts-
kraft.php und über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de abrufbar. 

 
II.  Bestätigungen des Oberbürgermeisters gemäß  

§ 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

 
     1. Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-

ments der Satzung zur teilweisen Aufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 306 (inkl. 1. Änderung) - 
Wese-ler Straße/Försterstraße - zwischen Franz-
Schröer-Weg und Weseler Straße stimmt mit dem 
vom Rat der Stadt am 18.05.2026 gefassten 
Beschluss überein. 

 
     2. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 

2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung – BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
III. Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3  

i. V. mit Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

 
     Der Beschluss des Rates der Stadt vom 18.05.2026 

über die Satzung zur teilweisen Aufhebung des Be-
bauungsplans Nr. 306 (inkl. 1. Änderung) - Weseler 
Straße/Försterstraße - zwischen Franz-Schröer-Weg 
und Weseler Straße, ausgefertigt durch den Ober-
bürgermeister am 22.05.2026, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Satzung zur teilweisen Aufhe-
bung des Bebauungsplans Nr. 306 (inkl. 1. Än-
derung) - Weseler Straße/Försterstraße - zwischen 
Franz-Schröer-Weg und Weseler Straße tritt gemäß 
§ 10 Abs. 3 i. V. mit § 1 Abs. 8 BauGB mit dem Tage 
der Bekanntmachung ihres Beschlusses in Kraft. 

 
     Hinweise 
 
     1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), 
über die Entschädigung von durch die Aufhebungs-
satzung eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
        Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte Ent-

schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
     2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes 

hingewiesen: 
 
        Unbeachtlich werden 
 
        1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
        2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

 
        3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
        wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-

kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

 
     3. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW., 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), kön-
nen Verletzungen von Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegen diese Satzung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
        a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
        b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
        c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
        d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-

ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 22.05.2026 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
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Ergänzende Informationen zur teilweisen Aufhebung 
des Bebauungsplans Nr. 306 (inkl. 1. Änderung)  
- Weseler Straße/Försterstraße - zwischen Franz-
Schröer-Weg und Weseler Straße: 
 
Um Erschließungsbeiträge erheben zu können, ist die Auf-
hebung des reinen Wohngebietes mit Ringerschließung 
und öffentlicher Grünfläche auf der Ostseite des rechtwink-
ligen Knicks des Franz-Schröer-Weges erforderlich. 
 
Im westlichen Teil des geplanten Aufhebungsgebietes 
wurde abweichend von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans Nr. 306 (inkl. 1. Änderung) seinerzeit ein frei-
stehendes Einfamilienhaus mit Garagen (Weseler 
Straße 102a) genehmigt. Aus Gründen der Rechts-
sicherheit sollen auch in diesem Bereich die bisherigen 
Festsetzungen aufgehoben werden. 
 
Nach Inkrafttreten der Teilaufhebung wäre das Gebiet 
planungsrechtlich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen. 
 
 

Bekanntmachung über den Aufstellungs-
beschluss zum Bebauungsplan Nr. 762  
- Alleestraße - 
 
I.  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

   Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.05.2026 
die Aufstellung eines Bebauungsplans für das im Plan 
des Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 24.02.2026 
abgegrenzte und unter Ziffer 1 des Sachverhalts zu 
diesem Beschluss beschriebene Gebiet beschlossen  
(Bebauungsplan Nr. 762 - Alleestraße -). 

 
   Das ca. 34.000 m2 große Plangebiet des Bebauungs-

plans Nr. 762 liegt im Stadtteil Lirich. Es befindet sich 

in der Gemarkung Oberhausen, Flur 40, und umfasst 
die Flurstücke Nr. 16, 17, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 421, 463, 477, 485, 499, 
504, 507, 600 sowie 601 in Gänze. 

 
   Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungs-

bereichs ergibt sich auch aus der nachfolgenden 
Übersichtskarte. 

 
   Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348). 

 
   Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage 

des Plangebietes einen Plan mit den Umringsgrenzen 
im Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer 
Nr. A 009, während der Dienstzeiten einsehen. 

 
   Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung -: 

   Montag - Donnerstag:                      08:00 - 16:00 Uhr 
   Freitag:                                             08:00 - 12:00 Uhr 
 
   Mit dem Bebauungsplan Nr. 762 - Alleestraße - wer-

den folgende Hauptplanungsziele verfolgt: 
 
   -  Festsetzung von unterschiedlichen Gewerbestruk-

turen, 
   -  arrondierende Festsetzung von besonderen 

Wohnformen, 
   -  Regelung der notwendigen Erschließung. 
 
   Hinweis 

   Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer 
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behör-
den zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem 
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke 
betreten und Vermessungen, Boden- und Grundwas-
seruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen. 
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II. Bestätigungen des Oberbürgermeisters im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

 
   1. Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstel-

lungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 762  
- Alleestraße - stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
18.05.2026 überein. 

 
   2. Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1 

und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
III.   Bekanntmachungsanordnung im Sinne des § 2 

Abs. 3 i. V. mit Abs. 4 Bekanntmachungsverord-
nung (BekanntmVO) 

      Der vom Rat der Stadt am 18.05.2026 gefasste 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 762  
- Alleestraße - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Oberhausen, 01.06.2026 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
 
Ergänzende Informationen zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 762: 
 
Die städtebauliche Leitidee für den Bebauungsplan  
Nr. 762, die vom Rat der Stadt gleichzeitig mitbeschlos-
sen wurde, sieht eine überwiegend gewerblich geprägte 
und arrondierend gemischte urbane Nutzung des Gebie-
tes unter Einbezug von Teilbereichen der bestehenden 
Hallenstrukturen vor. Auf den im östlichen Teilbereich 
des Plangebietes derzeit brachliegenden Flächen ist ein 
arrondierendes Angebot aus dem Bereich Servicewoh-
nen/Betreutes Wohnen grundsätzlich städtebaulich vor-
stellbar. Insgesamt soll der Stadtraum als zeitgemäße 
und wohnverträgliche Gewerbelage gesichert werden. 
 
Mit einer geänderten Einfahrtssituation in die Parallel-
straße im Norden des Plangebietes soll zudem die Er-
schließung und Verkehrssicherheit verbessert und eine 
städtebaulich mindergenutzte Fläche in die Verkehrs-
raumgestaltung einbezogen werden. Im Rahmen des 
Planverfahrens sind darüber hinaus Fortentwicklungs-
optionen der erschließungstechnischen Funktion der 
Parallelstraße zu prüfen. Insbesondere zur leistungsfä-
higen Abwicklung der Ver- und Entsorgung sollen die 
Möglichkeiten eines direkten Anschlusses der Parallel-
straße an die Bebelstraße oder alternativ die Ausbildung 
einer ausreichend dimensionierten Wendeanlage am 
Ende der Parallelstraße fachgutachterlich geprüft und im 
Kontext des über die städtebauliche Leitidee angestreb-
ten Nutzungsportfolios bewertet werden. 
 
Mit diesen städtebaulichen Grundgedanken soll die zen-
tral gewachsene „Gewerbeinsel“ dem Stadtteil als erleb-
barer urbaner Raum zurückgegeben werden und eine 
attraktive Verbindung für Lirich zum Hauptbahnhof 
Oberhausen und der Innenstadt darstellen. 
 
Weitere Informationen wie u. a. die Abbildung mit der 
Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs sind im 
Internet unter https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/auf-
stellung.php abrufbar. 

Die Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind 
außerdem über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de zugänglich. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Wahl-
leiters der Stadt Oberhausen 
 
Der aus dem Listenwahlvorschlag der Partei Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands (SPD) am 14.09.2025 in die 
Bezirksvertretung Osterfeld gewählte Bewerber, Herr 
Thorsten Kamps, hat durch Erklärung vom 18.05.2026 auf 
sein Mandat für die Bezirksvertretung Osterfeld verzichtet. 
 
Als Nachfolger wird der unter der lfd. Nr. 8 des Listen-
wahlvorschlags der SPD benannte Bewerber 
 
Herr 
Uwe Hans Günter de Wys 
46119 Oberhausen 
geboren 1961 in Oberhausen 
E-Mail: budd21@t-online.de 
Straßenbahnfahrer 
 
festgestellt.  
 
Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter – Fach-
bereich Wahlen – schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift Einspruch gem. § 39 in Verbindung mit §§ 46a, 45 
des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 
2025 (GV. NRW. S. 514), eingelegt werden.  
 
Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt 
dieser Bekanntmachung an. 
 
Oberhausen, 08.06.2026 
 
gez.: 
 
Motschull 
- Wahlleiter - 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Ober-
bürgermeisters der Stadt Oberhausen zum 
Ratsbürgerentscheid vom 19. April 2026 in 
Oberhausen 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 
18. Mai 2026 das Ergebnis des Ratsbürgerentscheides 
vom 19. April 2026 festgestellt (§ 15 Absatz 1 der Sat-
zung der Stadt Oberhausen über die Durchführung 
eines Ratsbürgerentscheides über die Teilnahme der 
Stadt Oberhausen an der Olympia-Bewerbung der Re-
gion Rhein-Ruhr vom 18.12.2025). Das Ergebnis wird,  
§ 15 Absatz 3 der Satzung der Stadt Oberhausen über 
die Durchführung eines Ratsbürgerentscheides über die 
Teilnahme der Stadt Oberhausen an der Olympia-
Bewerbung der Region Rhein-Ruhr vom 18.12.2025 
entsprechend, nachfolgend öffentlich bekanntgemacht: 
 
Die zur Abstimmung gestellte Frage lautete wie folgt: 
 
„Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Oberhausen an der 
gemeinsamen Bewerbung der Region Rhein/Ruhr um 
die Olympischen und Paralympischen Spiele im Jahr 
2036, im Jahr 2040 oder im Jahr 2044 beteiligt?“ 
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Ergebnis des Ratsbürgerentscheides vom 19. April 2026 
 
Abstimmungsberechtigte: 152.260 
Hiervon 10 %: 15.226 
Abgegebene Stimmen: 44.818 
Ungültige Stimmen: 50 
Gültige Stimmen: 44.768 
 
Im Abstimmungsgebiet verteilen sich die gültigen Stimmen wie folgt: 
 
                                                         absolut v. H. 
Ja                                                       28.051 62,66 
Nein                                                   16.717 37,34 
 
Die Mehrheit der gültigen Stimmen hat die Frage mit "Ja" beantwortet; 
diese Mehrheit übersteigt das gesetzliche Quorum gemäß § 26 Abs. 7 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mindes-
tens 10 Prozent der Bürger. 
 
Die Oberhausener Bürgerinnen und Bürger haben sich damit für eine 
Beteiligung der Stadt Oberhausen an der gemeinsamen Bewerbung 
der Region Rhein-Ruhr um die Olympischen und Paralympischen 
Spiele im Jahr 2036, im Jahr 2040 oder im Jahr 2044 entschieden. 
 
Gegen die Gültigkeit des Ratsbürgerentscheides vom 19. April 2026 
kann nach § 17 der Satzung der Stadt Oberhausen über die Durch-
führung eines Ratsbürgerentscheides über die Teilnahme der Stadt 
Oberhausen an der Olympia-Bewerbung der Region Rhein-Ruhr vom 
18.12.2025 in Verbindung mit § 39 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen - KWahlG - von 
 
-   jedem Abstimmungsberechtigten sowie 
-   der Aufsichtsbehörde  
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnis-
ses Einspruch erhoben werden, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Abstimmung gemäß § 17 der Satzung der Stadt Ober-
hausen über die Durchführung eines Ratsbürgerentscheides über die 
Teilnahme der Stadt Oberhausen an der Olympia-Bewerbung der Re-
gion Rhein-Ruhr vom 18.12.2025 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Buch-
staben b) bis c) KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist beim 
Abstimmungsleiter, Fachbereich Wahlen, Schwartzstr. 73, 46042 
Oberhausen, Zimmer 2, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 
 
Oberhausen, 08.06.2026 
 
gez.: 
 
Thorsten Berg 
- Oberbürgermeister - 
 
 
 

Kraftloserklärung von Sparurkunden 
 

3018224687 
 
Die obengenannte Sparurkunde wurde für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 22.05.2026  
 
 
STADTSPARKASSE OBERHAUSEN 
 - Der Vorstand - 
 
 

Kraftloserklärung von Sparurkunden 
 

3046056200 
 
Die obengenannte Sparurkunde wurde für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 08.06.2026  
 
 
STADTSPARKASSE OBERHAUSEN 
- Der Vorstand - 


